
STADT BAD LAUSICK

Satzung  der  Stadt  Bad  Lausick  über  die  Erhebung  von  Kostenersatz

für  Leistungen  der  Freiwilligen  Feuenuehren  (Feuerwehrkostensatzung
FwKS)

Auf  der  Grundlage  des  § 4 Sächsische  Gemeindeordnung  (SächsGemO)  in der  Fassung  der

Bekanntmachung  vom  09.03.20218  (SächsGVBl.  S. 62, zuletzt  geändert  durch  Artikel  2 des

Gesetzes  vom  29.05.2024  (SächsGVBl.  S. 500)  sowie  den §§ 22 und 69 des  Sächsischen  Ge-

setzes  über  den  Brandschutz,  Rettungsdienst  und Katastrophenschutz  (SächsBRKG),  in der

Fassung  der  Bekanntmachung  vom  04.03.2024  (SächsGVBl.  S. 289)  und § I 7 der  Verordnung

des  Sächsischen  Staatsministerium  des  Innern  über  die Feuerwehren  und die Brandverhü-

tungsschauen  im Freistaat  Sachsen  (SächsFwVO)  vom  21.10.2005  (SächsGVBl.  S. 291),  zu-

letzt  geändert  durch  Artikel  1 der  Verordnung  vom 19.06.2024  (SächsGVBl.  S. 532)  beschließt
der  Stadtrat  der  Stadt  Bad Lausick  folgende  Satzung:

§ 1 Begriffsbestimmungen

(1 ) Kosten  im Sinne  des  § 69 des  SächsBRKG  sind  Aufwendungen  für  die Durchführung  von
Leistungen  der  Feuerwehr.

(2) Ein Einsatz  im Sinne  dieser  Satzung  ist  jede  auf  die Durchführung  einer  Feuerwehr-leistung

gerichtete  Tätigkeit  der  Feuerwehr,  die auf  Anforderung  oder  von  Amts  wegen  erfolgt.  Ein Ein-

satz  beginnt  mit  der  AIarmierung/Anforderung  der  Feuerwehr  und endet  mit Beginn  eines

Folgeeinsatzes  oder  mit  der  Wiederherstellung  der  Einsatzbereitschaft  in der  Feuerwache.

§ 2 Geltungsbereich

(1 ) Diese  Satzung  gilt  für  Leistungen  der  Freiwilligen  Feuerwehr  der  Stadt  Bad Lausick  und ihrer

Ortsteile  im Sinne  des  §§ 2 Abs.  1, 6, 16  Abs.  1, 22, 23 und 69 des  SächsBRKG,  für  Tätigkeiten

der  Feuerwehr  auf  Grundlage  der  Feuerwehrsatzung  der  Stadt  Bad Lausick  sowie  des  § 17

Straßengesetz  'für  den  Freistaat  Sachsen  (SächsStrG).  Als Leistung  gilt  unter  anderem  auch

das  Ausrücken  der  Feuerwehr  bei missbräuchlicher  Alarmierung  und bei Fehlalarmierung  durch
automatische  Brandmeldeanlagen.

(2) Die Leistungen  der  Feuerwehr  der  Stadt  Bad Lausick  richten  sich  nach  den Feuerwehr-

dienstvorschriften,  der  Alarm-  und  Ausrückeordnung  der  Stadt  Bad Lausick  auf  der  Grundlage

der  Rahmep  Alarm-  und Ausrückeordnung  des  Landkreises  Leipzig,  der  Verfügbarkeit  der  Kräf-

te und Mittel  sowie  den  konkreten  Anforderungen  des  Einsatzes.  Es besteht  kein  Anspruch  auf

den Einsatz  bestimmter  Kräfte  und Mittel  der  Feuerwehr  Bad Lausick.

§ 3 Kostenersatz  für  Leistungen  der  Feuemehr

(1 ) Für  Einsätze  der  Feuerwehr  der  Stadt  Bad Lausick  und ihrer  Ortsteile  wird  gemäß  § 69 Abs.
2 SächsBRKG  Kostenersatz  verlangt.

(2) Für  Einsätze  der  Feuerwehr  außerhalb  der  Brandbekämpfung  und  andere  Einsätze  der

Feuerwehr  werden  auf  der  Grundlage  des  § 69 Abs.  3 SächsBRKG  und dieser  Satzung  Kos-
tenersatz  verlangt.

Hierunter  fallen  auch:

1. die Beseitigung  von Kraftstoffen,  Ölen  und umweltgefährdenden  oder  gefährlichen  Stoffen

sowie  durch  sie verursachte  Schäden,  deren  sofortige  Beseitigung  möglich  ist, bei Straßenver-

kehrs-  und anderen  Unfällen  sowie  sonstigen  technischen  Defekten,
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2. die Mitwirkung  bei und die Durchführung  von Räum-,  Aufräum-  und Sicherungsar-beiten,

3. die Beseitigung  von  Gefahrenquellen  an oder  in Gebäuden,

4. das  Bergen  von  Tieren,

5. das  Bergen  oder  die  Absicherung  von  Sachen,

6. das  Auspumpen  von  überfluteten  Räumen,

7. das  Fällen  von  sturzgefährdeten  Bäumen  bzw.  das  Entfernen  von Baumteilen,

8. die Türöffnung  bei Gebäuden,  Wohnungen,  Aufzügen  oder  ähnliches,

9. die Unterstützung  des  Rettungsdienstes  im Rahmen  der  Tragehilfe,

IO. andere  Leistungen,  die nicht  zu den  gesetzlichen  Aufgaben  der  Feuerwehr  gehören

und/oder  deren  ErforderJichkeit  sich  auf  Anforderungen  einzelner  ergibt.

11. B- eseitigung  von  Verunreinigungen  auf  Straßen,  soweit  der  Verursacher  seinen  Pflichten

nicht  nachkommt.

§ 4 Berechnung  des  Kostenersatzes

(1 ) Der  Kostenersatz  wird  nach  dem  jeweils  gültigen  Kostenverzeichnis  für  Leistungen  der  Feu-

erwehr  berechnet.  Das  Kostenverzeichnis  ist als Anlage  Bestandteil  der  Satzung.  Der  Kosten-

ersatz  wird  nach  Zeitaufwand  (Einsatzzeit  gemäß  Abs.  3), Art  und Anzahl  des  in Anspruch  ge-

nommenen  Personals,  der  Fahrzeug  und des  Materials  erhoben.  Die Kostensätze  der  Fahrzeu-

ge beinhalten  die Kosten  für  die auf  den  Fahrzeugen  verlasteten  Geräte.

(2) Der  Kostenersatz  für  eingesetztes  ehrenamtliches  Personal  wird  gemäß  § 69 Abs.  5 Sächs-

BRKG  berechnet.  Es wird  ein Durchschnittssatz  festgelegt.  Die Einsatzzeit  wird  minutengenau

abgerechnet.  Der  Minutensatz  beträgt  ein Sechzigstel  des im Kostenverzeichnisses  angegebe-

nen Stundensatzes.

(3) Entstehen  der  Feuerwehr  durch  Inanspruchnahme  von Personal,  Fahrzeugen,  Geräten  und

Ausrüstungsgegenständen  zusätzlich  Kosten,  so sind  sie neben  denjenigen  nach  Abs.  1 und 2

zu erstatten,  sofern  sie  dort  nicht  enthalten  sind.  Zusätzliche  Kosten  im Sinne  dieser  Satzung

entstehen  u. a. durch  die Inanspruchnahme  von  Spezialdienstleistungen  Dritter  und  speziellen

Materialien  bzw.,  Geräten,  die nicht  von  der  Feuerwehr  B'ad Lausick  vorgehalten  werden.  Wer-

den  durch  den  Einsptz  Geräte  oder  Ausrüstungsgegenstände  unbrauchbar,  so können  die Kos-

ten für  den  Zeitwe:rt  den  Kostenschuldnern  berechnet  werden.  Für  die bei kostenerstattungs-

pflichtigen  Hilfeleistungen  verbrauchten  Materialien,  werden  die jeweiligen  Selbstkosten  zzgl.

-eines  VerwaltungskostenzuschIags  von IO o/o berechnet.

(4) Kostenersatz  und Gebühren  werden  nur  in dem  Umfang  vom  Kostenschuldner  gefordert,

wie  Personal  und Gerät  zum  Einsatz  gekommen  sind.  Wird  mehr  Per-sonal  und Gerät  am Ein-

satzort  bereitgestellt  als tatsächlich  erforderlich  und hat der  Kostenschuldner  dies  zu vertreten,

können  auch  für  das  nicht  erforderliche  Personal  und Gerät  Kosten  verlangt  werden.  Die Durch-

führung  von Brandsicherheitswachen  mit  dem  dafür  festgelegten  Personal-  und Materialansatz

gilt  dabei  als Einsatz.  

(5) Für 4ufwendun@en, die durch Hilfeleistungen von benachbprten Gemeinden oder durch
Werksfeuerwehren  entstehen,  werden  unabhängig  von  dieser  Satzung  Kosten  in der  Höhe  ver-

tängt-, wie  sie der  Stadt  Bad Lausick  in Rechnung  gestellt  werden.

(6) Soweit  Leistungen  der  Feuerwehr  umsatzsteuerpflichtig  sind,  wird  diese  gesondert  berech-

net  und ausgewiesen.  Die Kostensätze  des  Kosten-  und Gebührenverzeichnis  für  Leistungen

der  Feuerwehr  (KVzLVw)  der  Stadt  Bad Lausick  enthalten  keine  Umsatzsteuer.

§ 5 Schuldner  des  Kostenersatzes  und  der  Gebühren

(1 ) Zum  Kostenersatz  für  Leistungen  nach  § 3 Abs.  I dieser  Satzung  sind  die in § 69 Abs.  2

SächsBRKG  und in § 17 SächsFwVO  genannten  Personen  verpflichtet.
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(2) Zum  Kostenersatz  für  Leistungen  nach  § 3 Abs.  2 dieser  Satzung  sind  die in § 69 Abs.  3

SächsBRKG  genannten  Personen  verpflichtet.

(3) Mehrere  zum  Kostenersatz  Verpflichtete  haTten als Gesamtschuldner.

(4) Auf  Antrag  des  Kostenschuldners  können  die Kosten  ermäßigt  oder  von  der  Erhebung  der

Kosten/Gebühren  abgesehen  werden,  wenn  die vollständige  Erhebung  im Einzelfall  eine  unbil-

lige Härte  darstellen  würde.

§ 6 Entstehung  und  Fälligkeit

(1 ) Der  Anspruch  auf  Kostenersatz  entsteht  mit  der  Beendigung  des  Einsatzes/der  Leistung  der

Feuerwehr.

(2) Der  Kostenersatz  wird  einen  Monat  nach  Bekanntgabe  des  Kostenbescheides  Tällig, es sei

denn  im Bescheid  ist ein anderer  FälIigkeitszeitpunkt  geregelt.

(3) Die Kostenpflicht  besteht  auch  dann,  wenn  die Leistung  der  Feuerwehr  am Einsatzort  nicht

mehr  erforderlich  ist, weil  die Alarmierung  widerrufen  worden  ist oder  der  Anlass  für  die Leis-

tung  nicht  oder  nicht  mehr  besteht.

§ 7 Befugnis  zur  Datenverarbeitung

(1 ) Zur  Ermittlung  und zur  Festsetzung  des  Kostenersatzes  im Rahmen  dieser  Satzung  ist die

Verarbeitung  von  personenbezogenen  Daten,  insbesondere  Name  und Anschrift  sowie  Kfz-

Kennzeichen  des  Kostenschuldners,  zulässig.

(2) Die personenbezogenen  Daten  werden  10 Jahre  aufbewahrt.

§ 8 Schlussbestimmungen

(1 ) Die Satzung  tritt  zum  OI. Januar  2025  in Kraft.

(2) Gleichzeitig  tritt  die Feuerwehrkostensatzung  vom  24. April  1997  außer  Kraft.

Bad Lausick,  den  20.12.2024

M. Hu%:sch
Bürge(föeister

Q;ita4,





Der  Stadtrat  der  Stadt  Bad Lausick  hat in seiner  Sitzung  am 19.12.2024  die vorstehende

Satzung  beschlossen  (Beschluss  Nr. 46/6/1  9/1 2/2024).  Diese  Satzung  wird  hiermit  öffentlich

bekannt  gemacht.

Satzungen,  die unter  Verletzung  von  Verfahrens-  oder  Formvorschriften  zustande

gekommen  sind,  gelten  ein Jahr  nach  ihrer  Bekanntmachung  als von  Anfang  an gültig

zustande  gekommen.  Dies  gilt  nicht,  wenn

1.  die Ausfertigung  der  Satzung  nicht  oder  fehlerhaff  erfolgt  ist,

2.  Vorschriffen  über  die Offentlichkeit  der  Sitzung,  der  Genehmigung  oder  die

Bekanntmachung  der  Satzung  verletzt  worden  sind,

3. der  Bürgermeister  dem  Beschluss  nach  § 52 Abs.  2 SächsGemO  wegen

Gesetzwidrigkeit  widersprochen  hat,

4.  vor  Ablauf  der  oben  genannten  Frist

a. die Rechtsaufsichtsbehörde  den  Beschluss  beanstandet  hat  oder

b. die Verletzung  von Verfahrens-  und Formvorschriften  gegenüber  der  Stadt

unter  Bezeichnung  des  Sachverhaltes,  der  die Verletzung  begründen  soll,

schriftlich  geltend  gemacht  worden  ist.

Ist eine  Verletzung  nach  Punkt  3 oder  4 geltend  gemacht  worden,  so kann  auch  nach  Ablauf

der  in § 4 Abs.  4 Satz  I SächsGemO  genannten  Frist  jedermann  diese  Verletzung  geltend

machen.

Bad Lausick,  den 24.01.2025

Bü?ermeister




